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Lucien Criblez

Vox populi – Zur Herausforderung der Bildungs-
politik durch die halbdirekte Demokratie

Zusammenfassung: Volksabstimmungen schaffen größtmögliche Öffentlichkeit in der
Bildungspolitik, weil die stimmberechtigte Bevölkerung über die Abstimmungsvorlagen
informiert werden muss und weil im Vorfeld von Volksabstimmungen ein öffentlicher Dis-
kurs über die Vorlagen stattfindet. Der Beitrag weist auf die Tradition der halbdirekten De-
mokratie in der Schweiz hin und zeigt im Sinne einer Heuristik an drei Fallbeispielen die
bildungspolitischen Themen, die zur Abstimmung gelangten und die Resultate der Ab-
stimmungen auf. Vor diesem Hintergrund werden im letzten Teil einige allgemeine Ent-
wicklungstrends herausgearbeitet und Forschungsdesiderata formuliert.

1. Einleitung

Seit der Aufklärung sind Diskussionen um Bildung immer wieder mit Diskussionen
um den Staat verknüpft, Bildungstheorie und Staatstheorie aufeinander bezogen wor-
den. Dabei standen vorwiegend ordnungspolitische Fragen im Vordergrund: nach den
Aufgaben des Staates in Bildung und Erziehung, nach dem Verhältnis zwischen Staat,
Familie und Schule oder die Frage danach, welche staatliche Ebene sinnvollerweise
welche Bildungs- und Erziehungsfragen regeln soll (Criblez, 2008a, S. 10-11). In den
wissenschaftlichen Debatten über das Verhältnis von Staat und Bildung hat die Ausprä-
gung der Staatsform allerdings meist keine maßgebliche Berücksichtigung gefunden.1
Zwar war immer implizit vorausgesetzt, dass zum Beispiel die Forderung nach Bildung
für alle nicht Kernanliegen eines absolutistischen Staates sein könne und dass das me-
ritokratische Prinzip des Zugangs zur höheren Bildung vor allem zu den Grundprinzi-
pien liberaler Staatsordnungen gehört. Aber auch in empirischen, international verglei-
chenden Studien spielt die Staatsform, in der Bildung organisiert ist, keine bedeutende
Rolle, auch wenn die Probleme der Nicht-Berücksichtigung von Kontexten beim „bor-
rowing and lending“ (Steiner-Khamsi, 2004) inzwischen bekannt sind. Ob Bildung in
einem Nationalstaat mit repräsentativer Demokratie, direkter Demokratie oder konsti-
tutioneller Monarchie analysiert wird, spielte bislang nicht einmal in international ver-
gleichenden Studien zur politischen Bildung (zum Beispiel Oser & Biedermann, 2003)
eine Rolle.
Nationalstaatliche Bildungspolitik, so die These, die dem folgenden Beitrag zu-

grunde liegt, kann nur sinnvoll analysiert (und mit andern nationalstaatlichen Bildungs-
politiken verglichen) werden, wenn die Kontexte der politischen Verfasstheit und der

1 Am deutlichsten ist die Staatsform inAnalysen zu Bildung und Erziehung in totalitären Staa-
ten thematisiert worden, im deutschen Sprachraum insbesondere zur Zeit der nationalsozi-
alistischen Herrschaft.
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472 Thementeil

politischen Verfahren berücksichtigt werden. Der folgende Beitrag kann – weil For-
schung in dieser Hinsicht bislang weitgehend fehlt – nicht mehr als explorativen Cha-
rakter haben. Er fokussiert einen spezifischen Fall: die schweizerische Bildungspoli-
tik unter Bedingungen direktdemokratischer Mitwirkungsrechte. Die Schweiz ist das
Land, in dem am häufigsten über Bildungsfragen in Volksabstimmungen entschieden
wird. Was in Hamburg 2010 erprobt worden ist, hat in den Schweizer Kantonen lange
Tradition.
Im föderalistischen Bildungssystem2 finden diese Volksabstimmungen eher selten

national statt, sondern meistens in den Kantonen. Der Bund hat sich seit 1884 zuneh-
mend in der Berufsbildungspolitik engagiert (Bauder & Osterwalder, 2008), seit 1999
ist er vollumfänglich für die Berufsbildung zuständig. Zudem führt er eigene Hochschu-
len, regelt einige wenige Eckwerte im Volksschulbereich und subventioniert im Sinne
des kooperativen Föderalismus (vgl. Braun, 2003) die Kantone in weiteren Bildungs-
bereichen, insbesondere durch Bundesbeiträge an die kantonalen Universitäten. Für die
Regelung aller anderen Bildungsbelange sind die Kantone zuständig, Volksabstimmun-
gen über Bildungsfragen finden also meist in den 26 Kantonen statt.
Der folgende Beitrag geht davon aus, dass Volksabstimmungen über ein bildungspo-

litisches Thema eine Maximalform der Herstellung von Öffentlichkeit3 in der Bildungs-
politik darstellen: Alle stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger können zur entspre-
chenden Sachvorlage Stellung nehmen. Sie werden entsprechend informiert4 und über
die Vorlagen finden im Vorfeld der Abstimmungen weit reichende öffentliche Debat-
ten statt: Volksabstimmungen sind deshalb immer auch Medienereignisse. Die Medien
informieren – zum Teil ausgewogen unterschiedliche Positionen darstellend, zum Teil
Partei nehmend – über die Vorlagen, zeigen Positionen von Parteien, Verbänden und
weiteren Interessengruppierungen auf und kommunizieren und kommentieren nach den
Abstimmungswochenenden die Resultate.
Die Ergebnisse der Volksabstimmungen werden von weiten Kreisen der Bevölke-

rung akzeptiert, auch wenn sie manchmal äußerst knapp ausfallen. Die vox populi, die

2 Zum Bildungsföderalismus in der Schweiz und zu den neueren bildungspolitischen Entwick-
lungen vgl. Criblez (2009, 2010a); einen Überblick über das schweizerische Bildungssystem
bietet die Homepage der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
(EDK): http://www.edk.ch; recherchiert am 15. Februar 2011.

3 Öffentlichkeit wird im Folgenden nicht nur als mediale Öffentlichkeit verstanden, sondern
als politische Öffentlichkeit, die sich insbesondere durch die weit reichende politische Betei-
ligung der stimm- und wahlberechtigten Bevölkerung konstituiert und sich am deutlichsten
an Abstimmungswochenenden manifestiert. Eines der ungelösten politischen Probleme der
Schweiz ist, dass die eingewanderte Bevölkerung ohne Schweizer Bürgerrecht in den meisten
Kantonen (Ausnahmen: Neuenburg und Jura) und auf Bundesebene nicht über Stimm- und
Wahlrecht verfügt.

4 Zu nationalenAbstimmungen werden den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern mit denAb-
stimmungsunterlagen „Erläuterungen zur Volksabstimmung“ zugeschickt, in denen über die
Vorlagen informiert wird und die Pro- und Contra-Positionen sowie die Position der Regie-
rung erläutert werden (vgl. Linder, 1999, S. 270). Über kantonale Abstimmungen wird ähn-
lich informiert.
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„Stimme des Volkes“, hat also einen hohen Stellenwert in der schweizerischen Politik.
Das Referendum zeige die wirklichen Mehrheiten, es beende damit allen Streit (Hilty,
1887, S. 431), zeigte sich der Verfassungsrechtler Carl Hilty kurz nach der Einführung
der halbdirekten Demokratie optimistisch. Politikerinnen und Politiker sind denn nach
Volksabstimmungen immer darauf bedacht zu betonen, dass der Volksentscheid zu re-
spektieren sei. Mit dieser hohen Wertigkeit der Resultate von Volksabstimmungen ist
allerdings durchaus auch die Gefahr populistischer Abstimmungskämpfe verbunden.
Volksabstimmungen können grundsätzlich auf zwei unterschiedliche Weisen zu-

stande kommen: Entweder muss über einen Entscheid des Parlamentes obligatorisch
abgestimmt werden (obligatorisches Referendum) oder eine solche Abstimmung wird
durch Unterschriftensammlung verlangt (fakultatives Referendum). Davon zu unter-
scheiden sind Volksabstimmungen, die stattfinden, weil mit einer Unterschriftensamm-
lung eine Veränderung initiiert wird (meist: Volksinitiative). Die beiden Arten von Ab-
stimmungen haben unterschiedliche Funktionen: Das obligatorische und das freiwillige
Referendum stellen im Modell des policy cycle (vgl. Jann & Wegerich, 2009) den Ab-
schluss der Phase der Politikformulierung dar; die Volksabstimmung verleiht – im Falle
des positiven Ausgangs – der formulierten Politik demokratische Legitimation durch
den Souverän und kann nun implementiert werden. Volksinitiativen dagegen sind Ins-
trumente des agenda setting: Bei positivem Ausgang muss die verlangte Veränderung
von Parlament und Regierung auf die politische Traktandenliste gesetzt werden.
Im folgenden Beitrag wird zunächst auf die Tradition der halbdirekten Demokra-

tie, deren historischen Entstehungskontext sowie die wichtigsten direktdemokratischen
Rechte in der Schweiz hingewiesen. Im zweiten Abschnitt wird die Frage der Herstel-
lung von Öffentlichkeit und Legitimation durch Volksabstimmungen empirisch ange-
gangen: Drei kleine empirische Analysen zeigen, zu welchen Themen im Bildungs-
bereich abgestimmt wurde und wie die Resultate der Volksabstimmungen ausgefallen
sind; das erste Beispiel betrifft die nationale Ebene, zwei Beispiele betreffen den Kan-
ton Zürich. Im letzten Abschnitt wird vor diesem Hintergrund einerseits systematischer
nach dem Stellenwert von Volksabstimmungen im Bildungsbereich für die Weiterent-
wicklung von Bildungssystemen und deren Funktion als Instrument der gleichzeitigen
Herstellung von Öffentlichkeit und von Legitimation, aber auch als Instrument der po-
litischen Kontrolle von Parlament und Regierung gefragt, andererseits werden einige
Forschungsdesiderata aufgezeigt.

2. Zur Tradition direktdemokratischer Rechte in der Schweiz

Die liberalen Kantone, die durch revolutionsartige Umbrüche in den 1830er-Jahren in
der Schweiz entstanden waren, gaben sich Repräsentativsysteme und auch der 1848 ge-
gründete Bundesstaat war zunächst eine repräsentative Demokratie. Der Historiker Al-
bert Tanner (1998) hat dies auf die Formel: „Alles für das Volk – aber möglichst ohne
Volk“ (S. 68) gebracht. Erst als der „Manchester-Liberalismus“ in der 2. Hälfte des
19. Jahrhunderts immer stärker für die sich zuspitzende soziale Frage mitverantwortlich
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gemacht wurde und das sich zunehmend autoritär verhaltende Wirtschaftsbürgertum in
Kritik geriet, sorgte die „demokratische Bewegung“ (Gilg, 1951) dafür, dass, zunächst
in einzelnen Kantonen,5 mit der Revision der Bundesverfassung (Grundgesetz) 1874
aber auch auf nationaler Ebene, den Bürgern (und bis 1971: nur den Bürgern) demokra-
tische Mitwirkungsrechte zugeordnet wurden. Auf Bundesebene wurde 1874 zunächst
das Referendumsrecht, 1891 dann auch das Initiativrecht eingeführt.
Unter die direktdemokratischen Volksrechte werden in der öffentlichen Diskussions-

tradition der Schweiz vor allem das Referendums- und das Initiativrecht6 subsumiert,
obwohl auch andere Rechte dazugehören wie die direkte Wahl der Kantonsregierungen
und das Abberufungsrecht. Da auch in der Schweiz nicht alle politischen Entscheide
einer Volksbefragung unterzogen werden, sondern nur die wichtigsten, wird das politi-
sche System auch etwa als „halbdirekte Demokratie“ bezeichnet.7
Die Einführung der Volksrechte war mit hohen Erwartungen verbunden. Zugespitzt

formuliert sollten durchVolksentscheide die großen gesellschaftlichen Probleme schnel-
ler besseren Lösungen zugeführt werden, als dies den Parlamenten mit ihren politischen
und wirtschaftlichen Interessenvertretern zugetraut wurde. So erwartete etwa die politi-
sche Linke von der Einführung der Volksrechte nichts weniger als die Lösung der sozi-
alen Frage (Kölz, 2000, S. 39). Mit den Volksrechten war also von Anfang an eine „kri-
tische“ Funktion verbunden, die sich auf die „classe politique“ bezog. „Das Volk weiss
[…] besser, was ihm frommt, als seine Vertreter. Darum glaubt man, dieses werde die
Gesetze fortlaufend den sich verändernden sozialen Verhältnissen anpassen, und zwar
selbstverständlich in fortschrittlichem Sinne“ (Gruner, 1969, S. 78). Die stimmberech-
tigte Bevölkerung sollte als Souverän deshalb die Entscheide der Parlamente kontrol-
lieren, ja der Willkür des Gesetzgebers Schranken setzen können (Curti, 1900, S. 101).
Als zentrale Funktion der neuen, in der Schweiz vor allem im letzten Drittel des
19. Jahrhunderts eingeführten Volksrechte kann deshalb die Kontrolle der politischen
Elite durch den Souverän gelten.

5 Am besten aufgearbeitet ist die Geschichte der demokratischen Bewegung für die Kantone
Zürich (Schaffner, 1982), Basel-Landschaft (Blum, 1977) und Solothurn (Sommer, 1945); ei-
nen allgemeinen Überblick gibt Gruner (1969, S. 77-79/99-101).

6 Initiative und Referendum waren und sind auf Bundesebene und in den Kantonen unter-
schiedlich definiert und an unterschiedliche Bedingungen gebunden (referendumsfähige par-
lamentarische Entscheide, mögliche Objekte der Volksinitiative, Anzahl notwendiger Unter-
schriften, Fristen, Abstimmungsverfahren usw.). An dieser Stelle kann nur auf die große Va-
rianz und die historischen Veränderungen über Zeit hingewiesen werden. Zeitgenössische
Überblicke zur Einführung der direkten Demokratie geben: Vogt (1873); Curti (1882, 1900);
Hilty (1887); Stüssi (1893); aktuelle Überblicke bieten Hangartner und Kley (2000); Linder
(1999, S. 235-294); Neidhart (2002, S. 352-412) und Vatter (2002, S. 219-340).

7 Die Verwendung der Begriffe war und ist uneinheitlich. Linder (1999, S. 236-239) hat zwi-
schen direkter und halbdirekter Demokratie unterschieden. Von „direkter Demokratie“ spricht
er, „wenn die Volksrechte, ihr Gebrauch oder die einzelnen Volksentscheide gemeint sind“
(S. 236). Mit „halbdirekter Demokratie“ bezeichnet er das Entscheidungssystem insgesamt,
in dem für Entscheide von geringerer Bedeutung keine Mitwirkung der Bevölkerung vorge-
sehen ist (S. 237).



Criblez: Vox populi – Zur Herausforderung der Bildungspolitik durch die halbdirekte Demokratie 475

Die hohen Erwartungen wurden allerdings nicht erfüllt. Insbesondere das Referendums-
recht hat sich eher zu einem Verhinderungs- als zu einem Innovationsinstrument entwi-
ckelt, das insbesondere von konservativen politischen Gruppierungen, denen das Refe-
rendumsrecht zunächst als „Vorläufer der Revolution“ (Leimgruber, 1914, S. 3) galt, in
Anspruch genommen wurde. Mit dem Referendumsrecht ist deshalb eine zweite Eigen-
heit des politischen Systems der Schweiz eng verbunden, die Konkordanzdemokratie:
Seit Mitte des 20. Jahrhunderts wurden alle referendumsfähigen Parteien in die Regie-
rungsverantwortung eingebunden, auf Bundesebene 1959-2003 mit der so genannten
„Zauberformel“ (je zwei Vertreter der Freisinnig Demokratischen Partei [FDP], der So-
zialdemokratischen Partei [SP] und der Christlichen Volkspartei [CVP] sowie ein Ver-
treter der Schweizerischen Volkspartei [SVP] (vgl. Altermatt, 1991, S. 46-51).
Die Volksrechte haben sich seit ihrer Institutionalisierung im letzten Drittel des

19. Jahrhunderts verändert. So hat etwa Leonhard Neidhart bereits 1970 auf den Funk-
tionsverlust des fakultativen Referendums (Neidhart, 1970, S. 266-286) und auf die
Entwicklung von der Abstimmungs- zur Verhandlungsdemokratie (S. 287-312) auf-
merksam gemacht. Im Umfeld des europäischen Integrationsprozesses ist die direkte
Demokratie mit ihren Stärken und Schwächen erneut in den Vordergrund politischer
Diskussionen gerückt. Das Erhalten der direkten Demokratie ist denn für viele Schwei-
zerinnen und Schweizer einer der wichtigen Gründe, sich gegen eine europäische Integ-
ration auszusprechen. Gleichzeitig ist die Bereitschaft gestiegen, die halbdirekte Demo-
kratie zu reformieren – um sie erhalten zu können. Die Positionen variieren allerdings
zwischen Reform der Volksrechte (z.B. Borner & Rentsch, 1997) und einem selbstbe-
wussten Hochstilisieren der direkten Demokratie als Exportartikel (z.B. Kirchgässner,
Feld & Savioz, 1999).

3. Volksabstimmungen im Bildungsbereich

Vor dem beschriebenen Hintergrund der Tradition der Volksabstimmungen werden im
Folgenden Volksabstimmungen auf nationaler Ebene und am Beispiel des Kantons Zü-
rich hinsichtlich ihrer Themen, ihres Rechtstyps und ihres Erfolgs dargestellt. Diese
empirische Analyse hat heuristischen Charakter, insbesondere im Hinblick auf die For-
mulierung einiger Forschungsdesiderata im letztenAbschnitt. Quellenbasis für dieAna-
lysen bildet auf nationaler Ebene das „Handbuch der eidgenössischen Volksabstim-
mungen 1848-2007“ (Linder, Bolliger & Rielle, 2010), in dem alle nationalen Volks-
abstimmungen im erwähnten Zeitraum einzeln zusammenfassend dargestellt sind. In
die Analyse einbezogen wurden alle Bildungs-, nicht jedoch Wissenschafts- und For-
schungsvorlagen. Mangels historischer Darstellungen und Analysen zu den Volksab-
stimmungen als wichtigem Teil der je kantonalen Bildungspolitiken wird die kanto-
nale Analyse auf ein Beispiel – den Kanton Zürich – und zwei Perioden zu je 25 Jahren
beschränkt: die eine anschließend an die Einführung der direktdemokratischen Rechte
(1869-1893), die andere für die letzten 25 Jahre (1985-2009). Als Quellen für diese
kantonalenAnalysen wurden einerseits eine Zusammenstellung aller kantonal zürcheri-
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schen Volksabstimmungen zwischen 1869 und 1893 verwendet (Stüssi, 1893), anderer-
seits die web-zugängliche Abstimmungsdatenbank des Präsidialdepartements der Stadt
Zürich zu den kantonalen Volksabstimmungen der letzten 25 Jahre.
Bis Anfang der 1960er-Jahre fanden lediglich zwei nationale Abstimmungen zu Bil-

dungsfragen statt. Die erste wird als „Schulvogtabstimmung“ bezeichnet:Mit dem fakul-
tativen Referendum wurden 1882 ersteAnsätze zu einerAusführungsgesetzgebung zum
neuen Bildungsartikel in der Bundesverfassung von 1874 verhindert (Criblez & Huber,
2008). Der Bildungsföderalismus im Volksschulbereich wurde mit diesem Verdikt für
sehr lange Zeit quasi „unantastbar“. Dass der Bund 1902 mit einer Verfassungsände-
rung (obligatorisches Referendum) Subventionen für die kantonalen Schulsysteme ein-
führte (Manz, 2008), steht dazu nur in scheinbarem Widerspruch. Mit den Subventio-
nen war keinerlei Eingriffsmöglichkeit in die kantonale Bildungshoheit verbunden: Die
Kantone konnten die Subventionen fast vollständig frei verwenden. Das schweizerische
Bildungssystem blieb – sieht man von der Berufsbildung ab (Bauder & Osterwalder,
2008) – dem Föderalismus verpflichtet und es kam deshalb schon aus ordnungspoliti-
schen Gründen vorerst zu keinen weiteren eidgenössischen Volksabstimmungen in Bil-
dungsfragen.
Insgesamt haben auf nationaler Ebene seit 1882 nur 14 Volksabstimmungen zu spe-

zifischen Bildungsthemen stattgefunden, zehn davon im Zeitraum zwischen 1963 und
1986. Diese Vorlagen standen vor allem im Zusammenhang mit der Bildungsexpansion
und den zunehmenden Schwierigkeiten der Kantone, ihre stark wachsenden Bildungs-
systeme hinreichend finanzieren zu können. Zehn Vorlagen betrafen Veränderungen
der Verfassung, unterstanden also dem obligatorischen Referendum. Vier dieser Vorla-
gen kamen aufgrund von Volksinitiativen zustande, wobei in zwei Fällen nicht über die
Volksinitiative, sondern über einen entsprechenden (Gegen-)Vorschlag des Parlamentes
abgestimmt wurde. Drei dieser Vorlagen wurden abgelehnt: zwei Volksinitiativen, die
dem Staat mehr Verantwortung für ein gesichertes Lehrstellenangebot zuordnen woll-
ten (1986 und 2003) sowie die Neufassung des Bildungsartikels in der Bundesverfas-
sung 1973, die insbesondere wegen der Einführung eines „Recht auf Bildung“ abge-
lehnt wurde (Criblez, 2008b). Lediglich dem Gegenvorschlag des Parlamentes zur Ko-
ordination des Schuljahresbeginns wurde 1985 zugestimmt (Manz, 2008).
Nur vier Volksabstimmungen kamen aufgrund von Unterschriftensammlungen ge-

gen ein vom nationalen Parlament erlassenes Gesetz oder einen entsprechenden refe-
rendumsfähigen Bundesbeschluss zustande (fakultatives Referendum). Drei dieser
Referenden waren erfolgreich, das heißt: Die Vorlage des Parlamentes wurde in der
Volksabstimmung verworfen. Dazu gehörten wie erwähnt die Einführung eines eidge-
nössischen Erziehungssekretärs (Schulvogt) 1882 und eine Erstfassung des Bundgeset-
zes über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen 1969. Die Studentenorganisa-
tionen hatten das Referendum ergriffen, weil das Gesetz keine Mitbestimmungsrechte
vorsah (Linder et al., 2010, S. 299). Abgelehnt wurde 1978 zudem die Übernahme von
Koordinationsaufgaben im Hochschul- und Forschungsbereich durch den Bund. Unter
den Vorlagen, die dem fakultativen Referendum unterstehen, wurde einzig das Berufs-
bildungsgesetz 1978 angenommen, gegen das der Schweizerische Gewerkschaftsbund
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das Referendum ergriffen hatte, weil das Gesetz die Interessen der Arbeitnehmer ver-
nachlässige (S. 388).
Inhaltlich standen immer wieder ordnungspolitische Fragen im Bildungswesen zur

Abstimmung, wobei im föderalistischen Bildungssystem jeweils geklärt werden musste,
ob dem Bund zusätzliche Kompetenzen abgetreten werden sollen (Criblez, 2008a). The-
men waren vor allem die obligatorische Schulzeit, die Hochschulen, die Berufsbildung
und die Stipendien. Genau die Hälfte der 14 Volksabstimmungen fiel positiv aus. Insge-
samt war die Bevölkerung nicht bereit, maßgebliche Kompetenzen im Bildungsbereich
dem Bund zu übertragen, sie äußerte sich kritisch zu Hochschulfragen und wollte auch
die Staatsinterventionen im Berufsbildungsbereich nicht weiter steigern. Beide Stipen-
dienvorlagen (1973 und 1985) fielen im Sinne eines stärkeren bzw. weiteren Engage-
ments des Bundes positiv aus. Stark emotionalisierte Volksabstimmungen betrafen vor
allem die Primarschule („Schulvogt“-Abstimmung 1882; Vereinheitlichung des Schul-
jahresbeginns 1985).
Im Kanton Zürich wurden mit der neuen Verfassung 1869 neben dem obligatori-

schen Verfassungsreferendum die Volksinitiative und das obligatorisches Gesetzesre-
ferendum eingeführt (Verfassung ZH, 1869, Art. 29/30; Kölz, 2000). Mit dem obliga-
torischen Gesetzesreferendum war verbunden, dass die stimmberechtigte Bevölkerung
über jedes neue Gesetz, jede Gesetzesänderung und jede Aufhebung eines Gesetzes in
einer Volksabstimmung zwingend befragt werden musste. Insgesamt wurde in diesem
Zeitraum über 23 Vorlagen im Bildungsbereich abgestimmt, eine war eine nationale
Volksabstimmung (1882: „Schulvogtvorlage“; vgl. oben). Fast alle Vorlagen betrafen
die Neuschaffung oder die Abänderung von Gesetzen im Bildungsbereich. Zwei Volks-
initiativen (1885 und 1887) zu den Fortbildungsschulen wurden abgelehnt. Eine Verfas-
sungsänderung zur Erweiterung der Alltagsschule wurde 1891 abgelehnt, eine Verfas-
sungsänderung zur Wahlart von Lehrern 1893 angenommen.
Thematisch spiegeln die Volksabstimmungen in dieser ersten Periode drei für das

letzte Drittel des 19. Jahrhunderts typische bildungspolitische Herausforderungen: Ers-
tens ging es um den weiterenAusbau des staatlichen Schulwesens, insbesondere um die
Verlängerung der Schulpflicht und den institutionellenAusbau (Technikum,Webschule,
Universität). Zweitens wurden Fragen zum Lehrpersonal thematisiert: deren Wahl, de-
ren Besoldung, deren Ausbildung. Und drittens deuten die verschiedenen Finanzie-
rungsfragen darauf hin, dass Wachstum und Ausbau des kantonalen Bildungssystems
immer mit Problemen der Finanzierbarkeit verbunden waren.
Insgesamt ging jede zweite Volksabstimmung negativ aus. Positiv aufgenommen

wurden Vorlagen zu den Hochschulen, lediglich die Vorlage zur Akademisierung der
Volksschullehrerausbildung scheiterte 1872. Auch alle auf die Sekundarschulen und
die Sekundarlehrerausbildung bezogenen Vorlagen wurden akzeptiert. Das Schulgeld
wurde definitiv abgeschafft, die Lehrmittel wurden aber nicht unentgeltlich. Abstim-
mungen zur Lehreranstellung fielen sowohl positiv als auch negativ aus. Alle Versuche,
die Schulpflicht über die sechsjährige Primarschulpflicht hinaus zu verlängern, scheiter-
ten jedoch (vorerst). Die Bevölkerung äußerte sich zudem teilweise kritisch gegenüber
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Vorlagen, die mit weit reichenden Kostenfolgen verbunden waren (Webschule, Schul-
hausbau).
Insgesamt haben sich damit die Volksrechte im Bildungsbereich in dieser ersten di-

rektdemokratischen Periode als eher konservatives Instrument im Sinne des Beibehal-
tens des Status quo erwiesen: Die beiden Volksinitiativen mit Innovationsvorschlägen
(Fortbildungsschule) wurden abgelehnt und von 16 Vorlagen mit neuen Gesetzen bzw.
Gesetzesänderungen wurden in der Volksabstimmung acht verworfen. Regierung und
Parlament zeigten sich hinsichtlich Bildungsinnovationen insgesamt veränderungswil-
liger als die Bevölkerung.
Worüber wurde in den Volksabstimmungen im Kanton Zürich der letzten 25 Jahre

(1985-2009) abgestimmt? Insgesamt standen in diesem Zeitraum 42 Bildungsvorlagen
zur Abstimmung, davon waren sechs eidgenössische Vorlagen (vgl. oben). In vier der
sechs eidgenössischen Vorlagen hat der Kanton Zürich wie die Mehrheit der Kantone
und der Bevölkerung entschieden. Im Folgenden wird nur auf die kantonalen Volksab-
stimmungen eingegangen.
Insgesamt zeigt sich gegenüber der ersten untersuchten Periode eine Steigerung der

Abstimmungsvorlagen um ungefähr Faktor 2. Innerhalb der Periode hat die Abstim-
mungsdichte zwischen 1995 und 1999 mit 15 Volksabstimmungen im Bildungsbereich
(durchschnittlich drei pro Jahr) einen Höhepunkt erreicht. Dies weist darauf hin, dass
in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre ein über lange Zeit aufgebauter Reformstau ab-
gebaut wurde (Criblez, 2009) und korrespondiert mit Daten, die zeigen, dass die Ge-
schäftskadenz in der Politik seit den 1970er-Jahren stark zugenommen hat.8
Die Volksabstimmungen im Bildungsbereich betrafen alle Bildungsstufen, neu ge-

genüber der ersten Periode sind die Vorlagen zur Berufsbildung und zu den Stipendien.
Lehrerwahl, Lehrerausbildung und Lehreranstellung bleiben ebenso Thema öffentlicher
Aufmerksamkeit wie die Universität. Konkordate (multilaterale Staatsverträge zwi-
schen den Kantonen) im Bildungsbereich sind eine neue Art von Vorlagen, dies zeigt
die zunehmende Bedeutung interkantonaler Harmonisierung und Kooperation im Bil-
dungsbereich. Als Spezial- und Einzelthemen fallen einerseits die Themen Fremdspra-
chenunterricht und Kindergarten auf. Diese Themen verdeutlichen die unterschiedliche
Haltung der Bevölkerung gegenüber Innovationen: In der Fremdsprachenfrage folgte
die Bevölkerung Regierung und Parlament und verlegte den Beginn des Französisch-
unterrichts 1988 in die Primarschule. Eine entsprechende Volksinitiative gegen diese
Vorverlegung wurde ebenso abgelehnt wie fast 20 Jahre später eine Volksinitiative für
nur eine statt zwei Fremdsprachen in der Primarschule. Die Bevölkerung ist im hoch
emotionalisierten Bereich des Fremdsprachenunterrichts also den Ausbauoptionen von
Regierung und Parlament gefolgt. Eine Einzelinitiative zur Kantonalisierung des Kin-
dergartens wurde 1993 dagegen abgelehnt, ebenso die erste Vorlage der Gesamtrevision
des Volksschulgesetzes 2002, in der sowohl die bessere Verbindung des Kindergartens

8 Daten liegen vor allem für Parlamente vor; vgl. zum Beispiel für den Nationalrat: Behan-
delte Geschäfte im Nationalrat (http://www.parlament.ch/d/dokumentation/statistiken/seiten/
geschaefte-nr.aspx; recherchiert am 15. Februar 2011).
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mit der Primarschule als auch die Einführung von Englisch in der Primarschule vorge-
sehen gewesen waren.Alle andern Vorlagen sind, teils mit hohen Zusprachen und selten
mit knappen Abstimmungsresultaten, angenommen worden.
Die Züricher Bevölkerung hat also in der zweiten untersuchten Periode im Vergleich

zur ersten sehr viel seltener Bildungsvorlagen des Parlamentes (die allermeisten Vorla-
gen gehören dieser Kategorie an) abgelehnt. Volks- und Einzelinitiativen waren im Bil-
dungsbereich eher selten; alle drei wurden verworfen. Abgelehnt wurden ausschließlich
Vorlagen zu Themen, die von der Gegnerschaft in der öffentlichen Diskussion vor den
Volksabstimmungen leicht emotionalisiert werden konnten. Mit der neuen Kantonsver-
fassung hat der Kanton Zürich 2005 – ähnlich wie andere Kantone auch – das obliga-
torische in ein fakultatives Gesetzesreferendum umgewandelt: Neue Gesetze und Ge-
setzesänderungen müssen nicht mehr obligatorisch einer Volksabstimmung unterstellt
werden. In den letzten Jahren zeigt sich denn bereits eine deutlicheAbnahme der Volks-
abstimmungen im Bildungsbereich gegenüber der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre. In
Zukunft werden aufgrund dieser Neuregelung nur noch Volksabstimmungen zu umstrit-
tenen Gesetzesvorlagen stattfinden. Dadurch dürften die öffentlichen Auseinanderset-
zungen beiAbstimmungsvorlagen insgesamt eher zunehmen, da über unbestrittene Vor-
lagen gar nicht mehr abgestimmt wird.

4. Volksabstimmungen, Bildungspolitik und Öffentlichkeit –
Forschungsdesiderata

Die drei Fallanalysen machen auf einige Trends aufmerksam, die genauer zu untersu-
chen wären. Sie können im heuristischen Sinne für die Formulierung weiterführender
Forschungsfragen verwendet werden. Abschließend soll – ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit – auf einige solche Trends und damit zusammenhängende Forschungsdesiderata
aufmerksam gemacht werden:
Analysiert man Bildungspolitik und Volksabstimmungen in einem längeren histo-

rischen Kontext, wird deutlich, dass über verschiedene Reformanliegen bzw. Innova-
tionen mehrmals abgestimmt worden ist. Das zeigt sich historisch an der Schulpflicht-
verlängerung im letzten Drittel des 19. Jahrhundert, an der Revision des Volksschul-
gesetzes im Kanton Zürich am Anfang des 21. Jahrhunderts, an der Koordination des
Schuljahresbeginns in den 1970er- und 1980er-Jahren oder auf nationaler Ebene auch
an der Revision der Bildungsartikel in der Bundesverfassung (Criblez, 2008b). Diese
Mehrfachvorlagen, die natürlich auch in repräsentativen Demokratien vorkommen, sind
in der halbdirekten Demokratie vor allem dann von Interesse, wenn sich der Volkswille
gegen den Willen von Regierung und Parlament stellt. Denn nicht immer ist die Bevöl-
kerung in Volksabstimmungen bereit, den Innovationsvorschlägen von Regierung und
Parlament zu folgen. Als erstes Forschungsdesiderat wäre hier zu fragen, in welchen
Fällen und unter welchen Bedingungen im Bildungsbereich Widersprüche zwischen
Regierung und Parlament einerseits und der Volksmeinung andererseits entstehen. Da-
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ran ließen sich als zweites Forschungsdesiderat allgemeinere Fragen über die Erfolgsbe-
dingungen von Volksabstimmungen im Bildungsbereich anschließen.
Unter den Bedingungen der Konkordanzdemokratie sind schnelle und weit rei-

chende Reformen, auch und gerade in der Bildungspolitik, kaum möglich, weil bereits
im Vorfeld der politischen Entscheide dafür gesorgt werden muss, dass diese Entscheide
nicht nur in den Parlamenten, sondern auch in allfälligen Volksabstimmungen mehr-
heitsfähig sind und auf nationaler Ebene in der Regel auch eine Mehrheit der Kantone
zustimmen muss. Die Bildungspolitik in der Schweiz war deshalb traditionell stark von
der Suche nach mehrheitsfähigen Kompromissen geprägt und Volksabstimmungen, so-
fern es sich nicht um Volksinitiativen handelt, sind nur der letzte Schritt in diesen Aus-
handlungsprozessen. Dies scheint sich in den letzten Jahren jedoch unter Bedingungen
zunehmender Internationalisierung der Bildungspolitik (Osterwalder & Weber, 2004)
und mit dem damit eng verbundenen Druck zur stärkeren Harmonisierung im klein-
räumigen Bildungsföderalismus innerhalb der Schweiz rasch zu verändern. An dieser
Stelle müssten – ein drittes Forschungsdesiderat – Mehrebenenanalysen im Sinne der
Handlungskoordination zwischen nationaler und kantonaler Bildungspolitik ansetzen,
die auch die zunehmenden inter- und transnationalen Interdependenzen berücksichtigen
(Kussau & Brüsemeister, 2007).
Bereits bei der Einführung der direktdemokratischen Rechte war man sich bewusst,

dass Volksabstimmungen auch ein „Element der Volkserziehung“ (Curti, 1900, S. 62)
sind: Die Anliegen und Entscheide der politischen Elite müssen im „Volksbewusst-
sein“ verankert, von der Bevölkerung akzeptiert und quasi internalisiert werden. Carl
Hilty (1887) hat deshalb das Referendum als „mächtigstes Erziehungsmittel“ bezeich-
net, nicht nur, weil die Gesetze selbst einen Bildungsstoff darstellten, sondern weil es
„dem Volke das lebendige Gefühl der Staatszugehörigkeit“, der Möglichkeit der „Mit-
regierung“ und der Mitwirkung bei staatlichen Aufgaben, aber auch der Mitverantwort-
lichkeit gebe (S. 430). Nur ein gebildeter Souverän könne jedoch die Volksrechte ver-
antwortlich wahrnehmen. Hier zeigt sich ein viertes Forschungsdesiderat: Es fehlen
bislang vergleichende Analysen der öffentlichen Diskurse über bildungspolitische Ab-
stimmungsvorlagen auf nationaler und kantonaler Ebene. Insbesondere müssten Gefah-
ren populistischer Abstimmungskämpfe untersucht werden, weil sich einige Bildungs-
themen offensichtlich ganz besonders dazu eigenen, die Diskussionen im Vorfeld von
Volksabstimmungen stark zu emotionalisieren.
Im Zusammenhang mit Forderungen nach stärkerer Evidenzbasierung bildungs-

politischer Entscheide (OECD, 2007) stellen sich in der halbdirekten Demokratie He-
rausforderungen, die sich in einem rein repräsentativdemokratischen politischen System
nicht in dieserRadikalität stellen: Evidenz inFormvon Informationen, Zahlen,Daten und
Fakten, also eigentliches Expertenwissen, muss in der halbdirekten Demokratie nicht
nur den Entscheiden von Regierungen und Parlamenten zugrunde gelegt werden. Auch
wenn das durchschnittliche Bildungsniveau der Bevölkerung seit der Einführung demo-
kratischer Volksrechte im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts stark gestiegen ist, sind
solche Evidenzen auch in der Kommunikation politischer Inhalte im Vorfeld von Volks-
abstimmungen von großer Bedeutung.Was die stimmberechtigte Bevölkerung über Bil-
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dungspolitik weiß, ist bislang jedoch unbekannt – ein weiteres Forschungsdesiderat.
Denn Volksabstimmungen im Bildungsbereich (aber natürlich nicht nur da) sind mehr
als Meinungsbefragungen, sondern immer auch ein wesentlicher Teil des Prozesses zur
Herstellung von Akzeptanz und Legitimation für die Bildungspolitik. So gesehen sind
Volksabstimmungen Teil eines politischen Systems von checks and balances, in dem
die stimmberechtigte Bevölkerung auch einen Teil der Machtkontrolle (Criblez, 1999)
gegenüber andern Staatsgewalten ausübt.
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Abstract: Referenda create the greatest possible publicity in educational policy be-
cause the populace eligible to vote has to be informed about the proposals submitted
and because a public debate on the proposals is carried out in the run-up to a refer-
endum. The author refers to the tradition of semi-direct democracy in Switzerland
and, for the purpose of a heuristic approach, draws on three case studies in order to
illustrate the educational-political issues on which a referendum was held as well as
the results of these referenda. Against this background, some general development
trends are outlined and research desiderata are formulated.
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